
Beschlussvorlage 

VL-8/2023 

Datum 10.01.2023 
Aktenzeichen 10/PA 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Herr Regel  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 16.01.2023 beschließend 
Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 23.01.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 23.01.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 26.01.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Änderung der Satzung und Kostenbeitragssatzung über die Betreuung von Kindern in den 
Tageseinrichtungen der Gemeinde Ehringshausen 
 
Sachdarstellung: 
In den letzten Monaten haben sich Änderungen im praktischen Ablauf der Kindertagesstätten 
ergeben, die einer Überarbeitung der Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tages-
einrichtungen der Gemeinde Ehringshausen und der entsprechenden Kostenbeitragssatzung 
notwendig machen.  
 
Wir haben dies zum Anlass genommen, die Satzung insgesamt neu zu fassen und redaktionell zu 
überarbeiten. 
 
Im Wesentlichen handelt es sich inhaltlich um folgende Punkte: 
 
 
Hinzufügen der Essensgeldpauschale und Kosten für Einzelessen 
 
Die Höhe des Verpflegungsentgeltes und des Einzelessens wird künftig in der Satzung geregelt. 
 
 
Schließzeiten 
 
Die Schließzeiten wurden redaktionell angepasst, z.B. Brückentage sprachlich konkretisiert. 
 
 
neues Modul mit Essenzukauf 
 
Um den Eltern mehr Flexibilität zu geben, sollen die Eltern in Zukunft die Möglichkeit haben, 
Einzelessen mehr als zweimal im Monat hinzuzubuchen.  

      
 
Modulwechsel sind nur noch zweimal jährlich möglich 

 
Die Eltern hatten in Zeiten der Pandemie die Möglichkeit, die Module so oft sie wollten zu ändern. 
Dies soll nun wieder begrenzt werden auf zweimal jährlich. 
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Das Anrecht auf einen Kita-Platz besteht nur, wer den ersten Wohnsitz innerhalb der 
Gemeinde hat 
 
Die Gemeinde wurde durch den Lahn-Dill-Kreis angehalten, nur noch Kindern mit Erstwohnsitz 
innerhalb der Gemeinde einen Kita Platz zu vermitteln. Hier gab es in der Vergangenheit 
Auslegungsbedarf. 
 
 
Ansonsten gab es redaktionelle Anpassungen. 
 
      
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt Satzung über die Betreuung von Kindern in den 
Tageseinrichtungen der Gemeinde Ehringshausen und die Kostenbeitragssatzung über die 
Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Gemeinde Ehringshausen in Form der 
anliegenden Entwürfe. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Benutzungssatzung Kitas (Entwurf) 
2. Kostenbeitragssatzung für 2023 (Entwurf) 




